




Seite 3 des Nachtrages zum Vertrag über die Durchführung von Krankenfahrten für Versicherte der AOK Sach- 
sen mittels Taxi vom 22.09.2005 

In-Kraft-Treten: 

Die Änderungsvereinbarung zum Vertrag über die Durchführung von Krankenfahrten für Versicherte 
der AOK Sachsen mittels Taxi tritt für Fahrten ab 01.12.2005 in Kraft. 

Dresden, den 22.09.2005 

AOK Sachsen 
Die Gesundheitskasse 
vertreten durch den Vorstand, 
dieser vertreten durch den 
Vorstandsvorsitzenden 

Versicherungsleistungen 

Chemnitz, den 22.09.2005 

Landesverband Sächsischer 
Taxi- und Mietwagenunternehmer e.V. 

Matthias Heil 
Vorstandsvorsitzender 

Henry Roßberg 
r 

Vorstandsmitglied 

Vorstandsmitglied 

Peter
Hervorheben




























